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Genaue Cif-Kalkulationen.
Von Dr. A. Nicmeyer, Barmen.

Es ist eine leider noch nicht überall genügend gewürdigte
latsache, daß die Wettb ewerbsfähigkeit auf dem
Weltmärkte in vielen Fällen eine Frage der Transport-
kosten ist. Wir denken dabei an Transportkosten im weite-
sten Sinne, also nicht nur au die reinen Frachfspesen, sondern
auch an die Speditionsgebühren, Kai-, Lager- und Äbladungs-
kosten im Seehafen, Versicherungsspesen und sonstige Mani-
Pulationsgebühren, die mit dem Transport der Ware ver-
knüpft sind.

Die Verrechnung dieser Kosten in der Preiskalkulation ist
für den Exporteur, der seine Angebote cif ausländischer Ein-
Sangshafen zu stellen hat, bisweilen eine nicht gerade einfache
Sache. Wir greifen den schwierigsten Fall heraus, nämlich,
daß der Auslandskunde bei der Offerteinholung keine be-
stimmte Angabe über das benötigte Warenquantum gemacht
"at, wie es ja nicht selten vorkommt. Die einfacheren Fälle
Verden durch diese Behandlung mutatis mutandis mit erledigt.

Gesetzt den Fall, ein Importeur in Brasilien erbittet Muster-
Offerten cif Rio de Janeiro in irgend einem Baumwollartikel,
ohne jedoch über die Größe seines Bedarfs nähere Angaben
^u treffen, dann steht der Lieferant vor der schwierigen Auf-
gäbe, eine Kalkulation aufzustellen, bei der ihm für die Be-
Rechnung der Transportkosten die wichtigste Position
ohl f. Denn selbstverständlich hängt die Höhe der zu kal-
klierenden cif-Kosten, die auf das Einzelfabrikat bezw. auf
m branchenübliche Grundmenge der gefragten Ware entfallen,

'm hohen Grade von der Größe des gesamten Warenquantums
' b, vorausgesetzt, daß es sich nicht um ein Fabrikat handelt,
oas wegen seiner außergewöhnlichen Eigenart eine größere
Preispolitische Beweglichkeit gestattet. In den meisten Fällen
^Jrd das nicht zutreffen, sondern eine ganz präzise und jede

ostenart genau berücksichtigende Kalkulation erforderlich sein.
Wenn wir aus einer älteren Seefrachfenliste — es kommt
unserer Auseinandersetzung weniger auf die absolute Ge-

_
tixgkeit der Notierungen, als auf grundsätzliche Gesichts-

an — die Konf ere.nzfrachfen von Hamburg
f Rio zugrunde legen, so ergibt sich für Baumwollartikel
oxides: Minimum-Fracht 20 Shilling; Fracht für 1000 kg

te h*
^ lu Schiffswahl 75 Shilling. Dazu wären zu ver-

-]Qi;,lt. Konferenzkondition: Plus 10% Primage, minus

"ur
" L'küteren Rabatt. Außerdem, um diesen Sonderfall noch

der 7 unzeichnung der Schwierigkeiten anzuführen, war zu

sotid
it' ^ die Frachtenliste in Geltung war, wegen be-

Von
*" Löschungshindernisse in Rio ein Landungszuschlag
Shilling per 1000 kg zu entrichten. Die Hamburger

Speditionsgesellschaft, die diese Frachtenliste herausgab, be-
merkte jedoch ausdrücklich, daß die Kalkulationssäfze bei
Festangebot größerer regelmäßiger Transporte und Massen-
güter meist reduzierbar wären.

Wie soll der Exporteur aus diesen Zahlen, Ziffern, Klau-
sein und Konzessionen eine cif-Berechnung für eine unbe-
kannte Menge zu liefernder Waren aufmachen, wenn er selbst
auf seine Kosten kommen und unbedingt konkurrenzfähig
sein will? Um es gleich vorweg zu sagen, die Schwierigkeiten,
die sich aus diesen Verhältnissen ergeben, sind in vielen Fällen
die Ursache dafür, daß entweder kein Geschäft zu-
Stande kommt, oder daß der Lieferant seine Ware
mehr oder weniger verschenkt. Bei der psycho-
logisch verständlichen Neigung, eine Abrundung nach oben vor-
zunehmen, um das Transportkosten-Risiko zu verringern, wird
meist der erste Fall eintreten. Es gehen also Exportgeschäfte
verloren, die vielleicht durchaus rentabel getätigt werden könn-
ten, wenn nicht der Lieferant bei seiner Frachtkostenberech-
nung im Dunkeln tappte. Für freibleibende Offerten, wie
sie sich in der deutschen Geschäftswelt während der Inflation
so tief eingebürgert hatten, hat der überseeische Abnehmer
wenig Verständnis und erst recht kein Interesse, denn bei
der Größe der Entfernungen bedeutet es für ihn nur Zeit-
Verlust, wenn er im Augenblick einer vielleicht dringenden
Bestellung nochmals über den Preis verhandeln soll. Tele-
grammkosten werden selbstverständlich gespart, wenn Kon-
kurrenzangebote aus anderen Ländern den Anforderungen des
Kunden entsprechen. Man sollte es sich deshalb auch abge-
wohnen, Offerten oder Preislisten nach dem Auslande heraus-
zulegen, die nicht für eine ausreichende Mindestzeit als fest
zu gelten haben.

Damit ist aber unsere obige Frage noch nicht beantwortet.
Sie läßt sich überhaupt nicht leicht eindeutig beantworten. Es
müssen vielmehr die verschiedensten Möglichkeiten berück-
sichtigt werden. Man kennt in den einzelnen Branchen aus
Erfahrung ungefähr die Mindestmengen, die die überseeischen
Importeure der einzelnen Länder zu bestellen pflegen. Es
liegt deshalb nahe, zunächst einmal die Kalkulation
eines Mindestquantums nach der Minimalfracht und
den übrigen Spesensätzen vorzunehmen. Diese außerfracht-
liehen Spesensätze sind teils, wie die Bordlieferungskosten,
Kai- und Ladungsgebühren feste für 100 kg bemessene Staffel-
oder per Einzelsendung berechnete Minimalsätze, teils, wie
die Versicherungskosten, eine Prozentgebühr auf den Wert
der Sendung. Bei einer 100 kg-Neftosendung von den gefragten
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Baumwollartikeln als Minimum wäre demnach zunächst das
Bruttogewicht einschließlich Verpackung zu ermitteln. Eisen-
bahnfracht (event. Ausfuhr-Vorzugstarif) und Speditions-
gebühren bieten weiter keine Schwierigkeiten. Als Bordliefe-
rungssatz wäre in diesem Falle der Minimalsatz (seinerzeit
1,20 Mk. per Sendung) zugrunde zu legen, der den erst für
größere Sendungen in Frage kommenden niedrigeren Staffel-
satz (0,60 Mk. per 100 kg) überschreitet. Die genauen Werte
sind jeweils beim Spediteur zu erfragen. Ebenso steht es
mit den Kai- und Ladungsgebühren. Als Fracht wäre, wie
bereits betont, der Minimalsatz von 20 Shilling anzuwenden,
und zwar unter Verrechnung von Primage und event, späterem
Rabatt, falls sich der Ablader stets der Konferenzlinie bedient.
Dazu käme in unserem Falle der besondere Landungszuschlag
im Bestimmungshafen. Die Versicherung wird prozentual um-
gelegt auf den Gesamtwert, um die gesamten Transportkosten
mitzudecken. Aus dieser Kalkulation, die mit der größten
Genauigkeit aufgemacht werden kann, ergibt sich schließlich
der cif-Preis für ein Minimalquantum von 100 kg
Ware. Eine je nach der Auswirkung der Transportkosten auf
den cif-Preis vorgenommene Staffelung der Mengen-
sätze bis zu einem Höchstquantum, das bei der Branchen-
eigentiimlichkeit vom Besteller voraussichtlich nicht überschrit-
ten werden wird, ermöglicht dann die Berechnung für ver-
schiedene größere Bedarfsmengen. Je größer die Lieferung ist,
umso niedriger werden sich wegen der Art der fixen Sätze
für die verschiedensten Transportkosten (abgesehen von der
Versicherungsgebühr) die cif-Kosten der Wareneinheit stellen.
Wir haben der Einfachheit halber als Mengensatz ein Ge-
wichtsquantum zugrunde gelegt. Unter entsprechender Ab-
Wandlung vollzieht sich die Berechnung nach anderen Maß-
angaben, also beispielsweise in der Textilbranche nach Längen-
maßen. Daß diese Berechnungen viel Zeit in Anspruch neh-
men, ist selbstverständlich, aber bei der dringenden Notwendig-
keit, den Export mit allen Mitteln zu fördern und die Ein-
zelgeschäfte möglichst rentabel und risikofrei zu gestalten,
sollte sich jede Exportfirma eine genaueste Kalkül a-
t i o n angelegen sein lassen. Der Auslandskunde muß aus
dem Angebot unbedingte Klarheit über den cif-Preis eines

von ihm noch näher zu bestimmenden Quantums gewinnen
können und der Lieferant selbst muß die Gewißheit haben,
daß er zum angebotenen Preise auch wirklich zu liefern ver-
mag. Unsere Ausführungen gelten entsprechend für jeden Be-
stimmungshafen, jede Branche und jedes Exportgut, für das
nicht vertraglich mit den Reedereien größere regelmäßige
Andier.ungeii zu einem bestimmten Frachtsatz vorgesehen sind.

Die Beschaffung einwandfreier äußerster Export-
frachtarten läßt im Binnenlande leider noch immer zu
wünschen übrig. Für die Reedereien und Speditionsunter-
nehmungen ist es deshalb eine dringende und dankbare Auf-
gäbe, das Seefrachtennachrichtengeschäft so aus-
zubauen, daß jeder Exporteur die äußerste, aber auch wirklich
alleräußerste und unter Berücksichtigung der Transportsicher-
heit zugleich relativ günstigste Frachtrate für näher bezeich-
nete Sendungen nach jedem wichtigen Hafenplatz der Welt
mit unanfechtbarer zahlenmäßiger Bestimmtheit nach wenigen
Augenblicken von seinem Spediteur erfahren kann. Ungefähre
Frachten sind wertlos, wo jeder Pfennig in der Kalkulation
eine Rolle spielt.

Darüber hinaus ist anzustreben, mit Hilfe von laufend
vervollständigten und berichtigten ausländischen Zoll- und
Binnenverkehrstarifen den Nachrichtendienst so zu
gestalten, daß der Exporteur in die Lage versetzt wird, vorbe-
haltlich einer bis zur Lieferung eintretenden Äenderung der
Einfuhrzölle des Bestimmungslandes dem Auslandskunden eine
vollständige Offerte bis zum Bestimmungsort vor-
zulegen.

Die Reedereien mögen außerdem mehr Sorge dafür tragen,
daß der Exporteur durch plötzliche S ch wankungen der
Konferenzfrachten nicht immer wieder bei seiner Kai-
kulation den Boden unter den Füßen verliert, oder die hinaus-
gelegten Angebote durch den Wechsel der Frachtraten wertlos
werden. Die Ausfuhr hängt nicht zuletzt von dem
Grade der Sicherheit, Uebersichtlichkeit und
Beständigkeit derjenigen Kosten ab, die aus-
serhalb der eigentlichen Produktion liegen.
Deshalb sollten alle am Export interessierten Wirtschaftskreise
diesem Kapitel ihre ganz besondere Aufmerksamkeit schenken.

HÄNDELSNÄCHRICHTEN
Schweizerische Aus- und Einfuhr von Seidenstoffen

Bändern in den ersten fünf Monaten 1929:
und

A u s f u h r :

Seidenstoffe Seidenbänder
q Fr. q Fr.

Januar 1885 13,199,000 281 1,439,000
Februar 1991 14,109,000 281 1,392,000
März 2001 14,043 000 315 1,568,000
April 1921 13,613,000 368 1,797,000
Mai 1920 13,703,000 345 1,702,000

Januar-Mai 1929 9718 68,667,000 1590 7,898,000

Januar-Mai 1928 10807 77,912,000 1595 8,666,000

Einfuhr:
Seidenstoffe Seidenbänder

q Fr. q Fr.

Januar 697 3,325,000 15 134,000
Februar 561 2,714,000 21 184,000
März 603 3,275,000 24 227,000
April 525 2,958,000 22 189,000
Mai 490 2,666,000 25 224,000

Januar-Mai 1929 2876 14,938,000 107 958,000

Januar-Mai 1928 2285 12,899,000 115 1,152,000

Rumänien. Neuer Zolltarif. Die Arbeiten für die Er-
Stellung des neuen rumänischen Zolltarifs sind zum Abschluß
gelangt. Die Inkraftsetzung wird schon für den 15. Juli in
Aussicht gestellt. Es scheint, daß die Kunstseidenzölle den
Zöllen für Waren aus natürlicher Seide gleichgestellt werden,
und daß die letzteren eine starke Ermäßigung erfahren haben.

Türkei. Neuer Zolltarif. Das türkische Parlament hat am
1. Juni den ihm von der Regierung unterbreiteten Entwurf
eines neuen Zolltarifs genehmigt. Der neue Tarif wird den
bisher geltenden Tarif vom 12. Dezember 1925 ersetzen und

drei Monate nach seiner Veröffentlichung im türkischen Amts-
blath d. h. in den ersten Tagen September 1929 in Kraft treten

Für Seidengewe he stellen sich die neuen Ansätze
wie folgt:

Neuer Zoll Bisheriger Zoll

für je 100 kg ie liirk. Paplerplund

T.-No.
133 Gewebe ganz aus Seide oder Kunst-

seide, auch mit anderen Spinnstof-
fen, sowie mit Metallfäden ge-
mischt:

a) Tüll und Gaze 2800.— 1575.—
b) Tüll für Vorhänge 2400.— 1575.—
c) Beuteltuch 550.— frei

134 Ändere Gewebe und Bänder, ganz
aus Seide oder Kunstseide (auch
mit Metallfäden bestickt oder ver-
ziert

135 Gewebe und Bänder aus Seide od.
Kunstseide, mit anderen Spinn-
Stoffen als Seide gemischt (so-
wie Gewebe aus anderen Spinn-
Stoffen als Seide, jedoch mit Seide
bestickt) :

a) Gewebe 10—20o/o Seide od.
Kunstseide enthaltend

b) Gewebe mehr als 20—50 o/o

Seide od. Kunstseide ent-
haltend 1000.— 540.-

c) Gewebe mehr als 50—75 o/o

Seide oder Kunstseide ent-
haltend 1600.— 810.—

Anmerkung. In den neuen Zöllen sind die bisher er-
hobenen Sondersteuern und Abgaben eingeschlossen, so ins-

2600.— 324.-/1350.-

600.— 324.-/540.-
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